
Satzung Ober die Unterbringung von Obdachlosen, Asylsuchenden 
und Fliichtlingen 

in Unterkiinften des Amtes Fohr-Amrum 
sowie die Erhebung von Benutzungsgeblihren 

(Unterbringungssatzung) 

Aufgrund der §§ 2, 3a, 4 und 134 Absatz 5 Gemeindeordnung ftir Schl.-H. in der Fassung vom 
28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. 2003, S. 57) und des § 24a Amtsordnung Schl.-H. in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. 2003, 112) in Verbindung mit § 
65 ff. sowie §§ 174, 176 Landesverwaltungsgesetz fur Schl.-H. in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 (GVOBI. Schl.-H., S. 243) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 
6 Kommunalabgabengesetz des Landes Schl.-H. in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 

Januar 2005 (GVOBI. Schl.-H. 6140-1) hat der Amtsauschuss in seiner Sitzung am <Datum> 
folgende Satzung erlassen: 

§ 1 Zweckbestimmung und Geltungsbereich 
Das Amt Fohr-Amrum unterhM eigene Unterkanfte als offentliche Einrichtung. Ferner findet 
diese Satzung Anwendung auf Unterkunfte, die zweckentsprechend durch das Amt Fohr-
Amrum angemietet wurden. Sie dienen ausschlieglich der befristeten, notdCirftigen und 
raumlichen Unterbringung obdachloser Personen, fur asylsuchende Personen sowie für  
anerkannte Fluchtlinge, die dem Amt Fohr-Amrum zur Aufnahme und Unterbringung offiziell 
zugewiesen werden. 

§ 2 Aufnahme in eine Unterkunft und Benutzungsverhaltnis 
(1) Personen werden durch schriftliche AufnahmeverfOgung im Rahmen einer Magnahme der 

Gefahrenabwehr oder auf Grundlage einer amtlichen Zuweisung durch den Kreis 
Nordfriesland in eine Unterkunft aufgenommen. Bei der Unterbringung von Asylbewerbern 
und Obdachlosen handelt es ich urn eine Aufgabe zur ErtlHung nach Weisung. 

(2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Eine Person kann 
aus sachlichen Granden im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit jederzeit in einen anderen 
Raum oder eine andere Unterkunft im Amtsbereich Fohr-Amrum umgesetzt werden. Sie hat 
keinen Anspruch auf eine alleinige Nutzung eines Raums. Eine Gruppenunterbringung ist 
moglich. 
Das Benutzungsverhaltnis wird durch amtliche Aufnahme in die Unterkunft begrundet. Die 
Unterkunft wird der Person von Amts wegen zur VerlOgung gestellt Zwischen dem Amt 
Fohr-Annrum und der aufgenommenen Person besteht kein privates Rechtsverhaltnis, 
insbesondere kein Mietverhaltnis. Begrundet wird em n offentlich-rechtliches 
Benutzungsverhaltnis. 

(3) Mit der Aufnahme in eine amtliche Unterkunft ist jede Person verpflichtet, die 
Bestimmungen dieser Satzung und der auf dieser erlassenen Hausordnung zu beachten. 

(4) Die Einweisung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 4 BenutzungsgebEihren, Halle der GebEihr, Gebithrenpflicht 
(1) Die Benutzung der UnterkOnfte ist gebahrenpflichtig. Die Gebuhrenpflicht entsteht mit 

Bezug der Unterkunft. 

(2) Die BenutzungsgebOhr ft:1r die in § 1 genannten UnterkUnfte gelten die jeweils zu dem 
Zeitpunkt geltenden Mietobergrenzen fOr Kosten der Unterkunft fur Empfanger von 
Sozialleistungen in Anlehnung an die SGB II und SGB XII Regelungen. 



(3) Die Zahlungspflicht entsteht mit dem ersten Tag der Einweisung oder Aufnahme in eine 
Unterkunft. Die GebOhr ist jeweils zum Ersten eines jeden Monats fallig. 
Abschlagszahlungen 'carmen erhoben werden. Bei der tageweisen Benutzung wird 1/30 der 
monatlichen Gebuhr mit der Anzahl der Benutzungstage multipliziert. 

(4) Der Bezug von Wasser (Duschen sowie fur die Benutzung der Waschmaschine) wird 
individuell Ober die Ausgabe von BezugsmOnzen geregelt und abgerechnet. Die MOnzen 
kOnnen gebuhrenpflichtig im Ordnungsamt bezogen werden. Pro MOnze ist eine GebOhr in 
Hohe von 0,50 € zu entrichten. Dieser Absatz 4 findet ausschliefIlich auf die 
Gemeinschaftseinrichtungen der Unterkunft Ziegeleiweg 14c Anwendung. 

(5) Die HOhe der Heizkosten richtet sich je nach Heizart (Gas, 01, Elektroheizung) an den im 
Amtsgebiet geltenden Regelsatzen für Empfanger von Sozialleistungen, abgeleitet aus der 
Tabelle Mr die Kosten der Unterkunft des Kreises Nordfriesland. 

§ 5 Entfernung aus der Unterkunft 
(1) Aufgenommene Personen, die nach Aufheben der Aufnahnneverfugung eine ihnen zur 

Verfugung gestellte Unterkunft nicht verlassen oder eine ihnen angebotene Unterkunft nicht 
beziehen, kOnnen aus der Unterkunft — auch unter Anwendung unnnittelbaren Zwangs — 
entfernt werden, 

(2) Das Gleiche gilt fur aufgenommene Personen, bei denen sich nach befristeter Oberlassung 
einer Unterkunft die Umstande, die zur Aufnahme fuhrten, in der Weise geandert haben, 
dass sie Ober ausreichendes Einkommen oder Vermogen verfOgen und sich — ggf. mithilfe 
Dritter — in angemessener Weise urn eine andere Unterkunft (Wohnung) bemOhen kOnnen. 

(3) Oberlassene SchlOssel und andere Gegenstande mussen mit Auszug aus der Unterkunft 
zurOckgegeben werden. Die Unterkunft ist besenrein zu Obergeben. 

§ 6 Betreten der Unterkiinfte 
Die Unterkunfte werden in unregelmaRigen Abstanden kontrolliert. Mitarbeiter der ortlichen 
Ordnungsbeharde, des Bau- und Planungsamtes oder durch das Amt FOhr-Amrum beauftragte 
Personen sind berechtigt, die Unterkunfte nach AnkOndigung werktags zwischen 08:00 und 
22:00 Uhr zu betreten. Bei Gefahr in Verzug kann die Unterkunft ohne AnkOndigung jederzeit 
betreten werden. 

§ 7 Benutzungsordnung 
Die Nutzung der Obdachlosenunterkunfte wird per Hausordnung geregelt. Diese ist Bestandteil 
der Satzung. 

§ 8 ZwangsmaSnahmen 
(1) VerfOgungen nach dieser Satzung kOnnen nach den Vorschriften des Abschnittes IV des 

Landesverwaltungsgesetzes fur Schl.-H. durchgesetzt werden. 

(2) Wird vertretbaren Handlungen nicht nachgekommen, konnen diese auf Kosten des 
Verpflichteten durch beauftragte Bedienstete des Amtes Feihr-Amrum oder durch das Amt 
Beauftragte zwangsweise durchgesetzt werden. VollzugsmaRnahmen sind 
gebuhrenpflichtig und werden dem Pflichtigen aufgegeben. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 134 Absatz 5 und 6 Gemeindeordnung Schl.-H. in 

Verbindung mit § 17 Gesetz Ober Ordnungswidrigkeiten handelt, wer vorsatzlich oder 
fahrlassig gegen die Hausordnung nach § 7 dieser Satzung verstoRt. 

Ordnungswidrig im Sinne des Absatz 1 handelt, wer 
- die Hausruhe zwischen 22:00 und 06:00 Uhr stert, 



durch sein Verhalten den Hausfrieden start, 
- in den Unterkunften randaliert, mutwillig Gebaude oder lnventar beschadigt, andere 

Bewohner belastigt oder sich in sonstiger Weise sozialschadigend verhalt, 
wer in den Unterkunften offentlich seine personliche, politische oder religiose Meinung in 
Form Plakaten, Aufklebern oder Graffiti bekundet, 

- die aberiassenen Raume zu anderen als zu VVohnzwecken nutzt, 
ohne Zustimmung des Amtes Fohr-Amrum Mobiliar beschafft, austauscht und/ oder aus 
den UnterkOnften entfernt, 
Schaden am Aufleren oder Inneren der Unterkunft nicht dem Amt Fohr-Amrum nneldet, 

- die UnterkOnfte nicht ausreichend entlaftet oder nicht sparsam beheizt, 
in den Unterkunften befindliche Anlagen nicht zweckbestimmt benutzt, 

- nach dem Verlassen der Unterkunft diese nicht gereinigt Obergibt, 
nach dem Verlassen der Unterkunft die Oberlassenen SchlOssel nicht dem Amt FOhr-
Amrum aushandigt, 

- die Oberlassenen Raumlichkeiten nicht mindestens einmal wochentlich reinigt, 
- ohne Zustimmung des Amtes FOInr-Amrum weitere Schlussel anfertigt, 

selbststandig Tarschlosser austauscht, 
- in den Gemeinschaftsraumen raucht, Hausrat oder sonstige Gegenstande abstellt, 
- im Auflenbereich Abfall lagert oder das Grundstack verunreinigt, 

selbststandig Veranderungen an der Heizung oder den elektrischen Anlagen selbst 
vornimmt oder ohne Zustimmung des Amtes Folnr-Amrum vornehmen lasst, 
Treib- und Brennstoffe in der Unterkunft lagert, 

- in den Zimmern offenes Feuer entzCindet oder dort kocht, 
den Abfall nicht ordnungsgemarl trennt und entsorgt, 

- Sperrgut auf dem GrundstOck ablagert ohne einen Termin zur Abholung vereinbart zu 
haben, 
Personen in der Unterkunft nachtigen lasst oder Personen dort aufnimmt und 

- in den UnterkCinften Tiere halt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufle bis zu 1.000 € geahndet werden. 

§ 10 Widerspruch und Klage 
Gegen VerfOgungen auf der Grundlage dieser Satzung kann der Betroffene VViderspruch und 
Klage nach der Verwaltungsgerichtsordnung erheben. 

§ 11 Datenschutzbestimmungen 
Zur Ermittlung der Gebithrenpflichtigen und zur Feststellung der GebOhren nach dieser Satzung 
ist die Erhebung und Weiterverarbeitung der erforderlichen personenbezogenen Daten 
zulassig. 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Wyk auf Feihr, den 

Amt Fehr-Amrum 
-Die Amtsdirektorin- 

(LS.) 



Hausordnung Ober die Benutzung der Unterkiinfte 
des Anites Fiihr-Amrum 

§ 7 der Satzung Ober die Unterbringung von Obdachlosen, 
Asylsuchenden und Fitichtlingen (Unterbringungssatzung) 

1. Allgemeines 

Die Vorgaben dieser Hausordnung finden Anwendung auf die in § 1 der Unterbringungssatzung 
bezeichneten Unterkunfte. 

2. Schutz vor Larm und allgemeines Verhalten 

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr herrscht allgemeine Hausruhe. In dieser Zeit sind alle 
beeintrachtigenden Gerausche zu vermeiden. 

Musik, TV und andere Aktivitaten sind auf Zimmerlautstarke zu begrenzen. 

Jede Nutzerin/ Jeder Nutzer verhalt sich so, dass andere durch sie/ ihn nicht belastigt werden. 
Der Hausfrieden ist zu wahren und es ist gegenseitig Rucksicht zu nehmen. 

Wer in den Unterkunften randaliert, mutwillig Gebaude oder lnventar beschadigt, andere 
Bewohner belastigt oder sich sonstiger Weise sozialschadigend verhalt, kann sein 
Nutzungsrecht verlieren. Liegt eine strafbare Handlung vor (z.B. Koperverletzung, Diebstahl, 
Drogenkonsum- oder handel, Hausfriedensbruch), wird grundsatzlich Anzeige erstattet und das 
Nutzungsrecht nach Moglichkeit entzogen. Auch eine Umsetzung im Amtsbereich Fohr-Amrum 
kann in diesem Zusannmenhang angeordnet werden. 

Die Gestaltung der Raume eriolgt in Abstimmung mit dem Amt Fohr-Amrum. Offentliche 
Meinungsbekundungen gleich welcher Art (z.B. religiose oder politische) in Form von Plakaten, 
Aufklebern und Graffiti ist untersagt. 

3. Behandlung der Wohnung und des Inventars 

3.1 Die Oberlassenen Raume clOrfen nur von den aufgenommenen Personen und nur zu 
Wohnzwecken benutzt werden. Die Benutzer/-innen der Asyle sind verpflichtet, die ihnen 
zugewiesenen Raume samt dem Oberlassenen Zubehor pfleglich zu behandeln, im Rahmen 
der durch ihre bestimmungsgernalle Verwendung bedingten Abnutzung instand zu halten 
und nach Beendigung des Benutzungsverhaltnisses in dem Zustand herauszugeben, in 
dem sie bei Beginn Obernommen warden sind. 

3,2 Veranderungen an den zugewiesenen UnterkOnften und dem Oberlassenen Zubehor dOrfen 
nur mit ausdrOcklicher Zustimmung des Amtes Fohr-Amrum vorgenommen werden. 
Insbesondere darf Mobiliar weder beschafft, aus den UnterkOnften entfernt, noch 
ausgetauscht werden. Die Benutzer/-innen sind verpflichtet, das Amt Fohr-Amrum 
unverzuglich von Schaden am Aufleren oder lnneren der ihnen zugewiesenen UnterkOnfte 
Zit unterrichten. 

3.3 Es muss stets fur eine ausreichende LOftung der Raumlichkeiten auch in der KOche und Em 
Bad Sorge getragen werden. Die Raume sind sparsam zu beheizen. 

3.4 Samtliche Anlagen durfen nur ihrer Zweckbestimmung entsprechend benutzt werden. 

3.5 Bei Auszug aus der Unterkunft, ist das zugewiesene Zimmer gereinigt zu Obergeben. 
Abnahme und SchlOsselObergabe erfolgen Ober das Ordnungsamt. 
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3.6 Sofern nachweislich die zugewiesenen Raumlichkeiten nicht regelmallig bewohnt, als 
UnterstellmOglichkeit genutzt oder fur langere Zeit nicht aufgesucht werden, muss mit dem 
fristlosen Entzug des Nutzungsrechts gerechnet werden. Die Unterkunft kann in solchen 
Fallen geraunnt werden. Daraus entstehende Kosten werden der Verursacherin/ dem 
Verursacher in Rechnung gestellt. 

4. Reinigung der Unterkiinfte 

Eine Reinigung der Raumlichkeiten —auch der Gemeinschaftsraume- hat wochentlich zu 
erfolgen. Fur die Reinigung der Unterkunfte einschlielllich der gemeinsam zu nutzenden Raume 
sind die Bewohner gemeinschaftlich verantwortlich. Die Sanitarraume sind mindestens einmal 
wOchentlich grundlich zu reinigen, d.h. nass zu wischen. 

5. SchlieBen der Hausttir 

Das Haus ist spatestens urn 22:00 Uhr zu schliellen. HausschlOssel dUrfen nur den 
Hausbewohnern/-innen dauernd Oberlassen werden, Niemand darf ohne Zustimmung des 
Amtes Fohr-Amrum weitere Schlussel anfertigen lassen. Angefertigte SchlUssel sind beim 
Auszug abzugeben. 

Die in den TOren befindlichen Schlosser dOrfen nicht ausgetauscht werden. 

6. Gemeinsam benutzte Raume und Flachen 

Es ist unzulassig, in zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Raumen Hausrat oder 
sonstige Gegenstande abzustellen. In den Gemeinschaftsraumen herrscht Rauchverbot. 
Eingewiesene Personen kann das Recht zur Benutzung vorhandener GrOnflachen/ Garten 
eingeraumt werden. Die Nutzer haben dann den Garten in einem ordentlichen Zustand zu 
halten. Das gesamte GrundstOck darf nicht durch Abfalle irgendwelcher Art verunreinigt werden. 

7. Elektrische Anlagen 

Veranderungen an elektrischen Anlagen und Leitungen sowie an Heizungen dOrfen von den 
Nutzern in keiner Weise vorgenommen werden. FCir Reparaturen oder Veranderungen 
bestimmt das Bau- und Liegenschaftsamt oder der jeweilige EigentOrner im Einzelfall emn 
Fachunternehmen. 

8. Brand- und Explosionsgefahr 

Im lnteresse des Feuerschutzes dOrfen leicht entzundliche Gegenstande wie Packmaterial, 
Papier- und Zeitungspakete, Matratzen, StrohstUcke, Lumpen, alte Kleider, Brennstoffe usw. in 
Wohnungen nicht gelagert werden. Groflere Gegenstande mussen, wenn sie nicht anderweitig 
aufbewahrt werden konnen, so aufgestellt werden, dass diese Raume in alien Teilen 
Obersichtlich und zuganglich bleiben; kleinere Gegenstande, Kleider, Wasche usw. clOrfen nur in 
geschlossenen Kasten und Truhen aufbewahrt werden. 

Das Verwahren von Treibstoffen wie Benzin usw. ist ebenso wie das Einstellen von Mopeds, 
Motorrollern und Motorradern innerhalb der Wohngebaude strengstens untersagt. Das Kochen 
und offenes Feuer sind in den Zimmern verboten. 
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9. M011 

Abfalle durfen nur in zugelassenen Mullbehaltern getrennt gelagert und entsorgt werden. Fur 
die Sperrmullanmeldung und Entsorgung sind die Nutzerinnen und Nutzer selbst verantwortlich. 
Sperrgut ist am Tage der Abfuhr auf dem Grundstuck bereit zu stellen. Mogliche durch 
Zuwiderhandlungen entstehende Kosten werden der Verursacherin/ dem Verursacher in 
Rechnung gestellt. 

10. Gaste 

Gaste und nicht aufgenommene Personen dUrfen in den Unterkunften nicht nachtigen. Eine 
unbefugte Nutzung der UnterkUnfte kann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs nach sich 
ziehen. 

11. Tiere 

Die Tierhaltung ist in samtlichen Unterkunften untersagt. 

12. Weisungen 

Weisungen und Anordnungen der durch die Amtsdirektorin beauftragten Personen ist Folge zu 
leisten. 

Amt Fohr-Amrum 
Die Amtsdirektorin 

Wyk auf FOhr, 

Unterschrift 
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